
 

 

Beispielrechnungen für rechtsanwaltliche Tätigkeiten 

 

 

Angelegenheit und 

Angelegenheiten  

des Verbundes 

Regelwert 
Mindest- 

wert 

Höchst- 

wert 

Einstweilige  

Anordnungen 

Ehesache 
3-faches Nettoeinkommen der 

Ehegatten zzgl. Vermögen 
2.000 € 1 Mio. €    

Versorgungs- 

ausgleich 

10 % des Einkommens je 

auszugleichendem Recht 
1.000 €  -   

Nachehelicher  

Unterhalt 
erste 12 Monate                 50 % 

Kindesunterhalt  
erste 12 Monate oder  

Mindestunterhalt der Altersstufe 
      

Haushaltssachen 

2.000 € bei Verfahren  

während Getrenntlebens  

3.000 € bei Verfahren für  

Zeit nach der Scheidung  

    

1.000 € 

während 

Getrenntlebens 

 

1.500 € nach  

der Scheidung 

Kindschaftssachen  

(Sorgerecht,  

Umgangsrecht,  

Herausgabe Kinder) 

 

Erhöhung des Regelwertes  

um 20% je Kindschaftssache 

2.400 €  

(2.000 €  

+ 20%) 

1.003 T€   

Güterrecht    bezifferte Geldforderung   
30  

Mio. €  
  

Ehewohnungssachen 

3.000 € bei Verfahren  

während Getrenntlebens 4.000 € 

bei Verfahren für  

Zeit nach der Scheidung 

    

1.500 € 

während 

Getrenntlebens 

2.000 € nach  

der Scheidung  

 

  



 

 

Beispielrechnungen für rechtsanwaltliche Tätigkeiten 

 
 
Im isolierten Verfahren gelten dann die nachstehenden Werte: 
 

Isolierte  

Angelegenheit 
Regelwert  

Mindest- 

wert  

Höchst- 

wert  

Einstweilige  

Anordnungen 

Versorgungsausgleich 

für Ausgleichs-

ansprüche nach  

der Scheidung 

20% des Einkommens aus  

3 Monaten je auszugleichen- 

dem Recht 

1.000 €     

Güterrecht Bezifferte Geldforderung   
30  

Mio. € 
  

Unterhaltssachen 

Erste 12 Monate nach 

Einreichung  

+ Rückstand 

    50 % 

Kindesunterhalt 

Erste 12 Monate nach 

Einreichung oder Mindestunterhalt 

der Altersstufe + Rückstand 

    50 % 

Ehewohnungssachen 

3.000 € bei Verfahren  

während Getrenntlebens  

4.000 € bei Verfahren für  

Zeit nach der Scheidung 

    

1.500 € 

während 

Getrenntlebens 

2.000 € nach  

der Scheidung  

Haushaltssachen 

2.000 € bei Verfahren  

während Getrenntlebens  

3.000 € bei Verfahren für  

Zeit nach der Scheidung 

    

1.000 € 

während 

Getrenntlebens 

1.500 € nach  

der Scheidung  

Kindschaftssachen 

(Umgang, Sorge, 

Herausgabe) 

3.000 €     1.500 € 

Abstammungssachen 
2.000 € oder  

1.000 € 
      

Gewaltschutzsachen 
2.000 € oder  

3.000 € 
    

1.000 € oder  

1.500 € 
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Beispiel 1:   Der Ehemann verfügt über ein Einkommen von 2.000 €. Die Ehefrau hat ein Einkommen 
von 1.000 €. Die Eheleute werden nach mündlicher Verhandlung geschieden. Im 
Versorgungsausgleich werden 2 Anrechte ausgeglichen. Die Ehefrau lässt sich die Ehewohnung 
zuweisen und bekommt 30.000 € als Ausgleich im Güterrecht zugesprochen. Die anwaltlichen 
Gebühren ermitteln sich wie folgt: 

Gegenstand Wertvorschrift Wert 

Ehescheidung 3-faches Nettoeinkommen 9.000 € 

Versorgungsausgleich 
10 % des Einkommens  

je auszugleichendes Recht 
1.800 € 

Ehewohnung 4.000 € 4.000 € 

Güterrecht Wert der Forderung 30.000 € 

Summe der Scheidungsangelegenheit 44.800 € 

 

Gebühren für den Anwalt: 

1,3 Verfahrensgebühr 1.414,40 € 

1,2 Terminsgebühr 1.305,60 € 

Auslagen 20,00 € 

Zwischensumme 2.740,00 € 

Mehrwertsteuer (19%) 520,60 € 

Gesamtsumme 3.260,60 € 
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Beispiel 2: Die Kindesmutter möchte für ihr einjähriges Kind Unterhalt erhalten. Nach 
außergerichtlichen Verhandlungen verständigen sich die Eltern auf monatlichen Unterhalt von 199 € 
und die Zahlung von Rückständen für 7 Monate á 199 €.  

Gegenstand Wertvorschrift Wert 

Laufender Unterhalt 12-facher Wert 2.388 € 

Rückstand   1.393 € 

Summe 3.781 € 

 Gebühren für den Anwalt:  

1,3 Geschäftsgebühr 327,60 € 

Auslagen 20,00 € 

Zwischensumme 347,60 € 

Mehrwertsteuer (19%) 66,04 € 

Gesamtsumme     413,64 € 

Gerichtskosten sind in den oben aufgeführten Beispielen nicht enthalten. Ich möchte Sie zudem 
darauf hinweisen, dass sich die anwaltlichen Gebühren für jede Scheidung oder andere 
Familienangelegenheiten voneinander unterscheiden, da vielfältige Einflüsse rechnerisch 
berücksichtigt werden müssen. Im ersten Beratungsgespräch informiere ich Sie gerne über die 
anfallenden Gebühren.     

 


